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1 Einleitung 

1.1 Anlass der Untersuchung  

Die Gemeinde Rastede bereitet mit der 80. Änderung des Flächennutzungsplans die 
Ausweisung zusätzlicher Gewerbeflächen zwischen der Autobahn A 29 und dem bereits 
bestehenden Gewerbegebiet an der Bürgermeister-Brötje-Straße vor. Im Hinblick auf die 
Anforderungen der baugesetzlichen Eingriffsregelung sowie des naturschutzrechlichen 
Artenschutzes wurden zwischen März und September 2019 Kartierungen verschiedener 
faunistischer Artengruppen durchgeführt. Erfasst wurden in diesem Zeitraum Brutvögel, 
Amphibien, Fledermäuse, Libellen sowie Heuschrecken. Darüber hinaus wurden von März 
2019 bis März 2020 die Gastvögel in dem Gebiet erhoben. 

In dem vorliegenden Bericht werden die Ergebnisse der Erhebungen dargestellt und eine 
entsprechende Bestandsbewertung durchgeführt. Zudem werden Hinweise in Bezug auf die 
artenschutzrechtlichen Anforderungen gegeben.  

 

1.2 Untersuchungsgebiet   

Das Untersuchungsgebiet (UG) umfasst insgesamt etwa 60 ha und befindet sich westlich 
von Rastede, angrenzend an die A 29. Neben den geplanten Gewerbeflächen sind die im 
Osten angrenzenden Bereiche bis zur Autobahn einbezogen. Von Nord nach Süd verläuft 
der Moorweg durch das Gebiet, die Grenze im Norden bildet der Stellmoorweg. Hier 
schließen Felder und kleine Gehölzgruppen an das Untersuchungsgebiet an. Im Süden 
endet das Gebiet an der Raiffeisenstraße. Angrenzend findet sich hauptsächlich lockere 
Siedlungsbebauung sowie das bereits bestehende Gewerbegebiet im Westen. Das 
Untersuchungsgebiet selbst weist einen ausgeprägten Offenlandcharakter auf und besteht 
zum Großteil aus Ackerflächen und Grünland. Entlang der Wege verlaufen Gräben, sowie 
Reihen von Feldgehölzen und Hecken. Ein breiterer Graben, die „Moorbäke“ verläuft zentral 
durch das UG. Auf den Freiflächen befinden sich zum Teil Einzelbäume sowie kleinere 
Baumgruppen. Das Untersuchungsgebiet beinhaltet einen Laubwaldbestand im Südwesten 
sowie einen Nadelwald im Südosten. Insgesamt befinden sich im UG außerdem vier 
Gebäude (vgl. Abbildung 2 bis 10).  

Für die Kartierungen ergaben sich Einschränkungen dadurch, dass für große Bereiche des 
Untersuchungsgebietes keine Betretungsgenehmigung vorlag (nicht eingefärbte Bereiche in 
Abbildung 1) und diese somit nur vom Rand bzw. von den vorhandenen Feldwegen aus 
eingesehen werden konnten. Diejenigen Flächen, für die eine Betretungsgenehmigung 
vorlag, sind in Abbildung 1 orange eingefärbt.  
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Abbildung 1: Untersuchungsgebiet. Eingefärbte Flächen = Betretung abgestimmt 

 

 

Abbildung 2: Ackerfläche im Zentrum des UGs 
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Abbildung 3: Grünland im Westen des UGs. im Hintergrund schließt das bestehende Gewerbegebiet an. 
Im Vordergrund ein mit Wasser gefüllter Graben 

 

 

Abbildung 4: Moorweg 
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Abbildung 5: Stellmoorweg im Norden des UGs 

 

 

Abbildung 6: Feldweg im Zentrum des UGs 
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Abbildung 7: Gehölzbestand im Südwesten des UGs 

 

 

Abbildung 8: Im Nordwesten an das UG angrenzende Regenrückhaltebecken 
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Abbildung 10: Blick auf den nördlichen Teil der Moorbäke  

 

Abbildung 9: Moorbäke im Zentrum des UGs 
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2 Methode 

2.1 Brutvögel 

Zur Erfassung der Brutvogelfauna wurden im Zeitraum von Ende März bis Mitte Juli 2019 
neun Erfassungstermine durchgeführt (vgl. Tabelle 1). Diese gliedern sich in sieben 
frühmorgendliche Termine zu Zeiten der höchsten Gesangsaktivität (ab Sonnenaufgang) 
sowie zwei Abendtermine zur Feststellung von Eulen im März. Bei diesen Terminen wurde 
mit Hilfe von Klangattrappen gezielt nach Eulenrevieren gesucht. Zusätzlich bestand 
während der Fledermaus- sowie Amphibienerfassungen die Möglichkeit zur Gewinnung von 
Daten zu nachtaktiven Vogelarten. So wurde im Zuge der durchgeführten sommerlichen 
Fledermaustermine ebenfalls durch den Einsatz von Klangattrappen das Vorkommen von 
Rebhühnern und Wachteln geprüft sowie auf bettelnde Jungeulen geachtet. Ansonsten 
wurde die artspezifische Erfassung und Auswertung nach Südbeck et al. (2005) 
durchgeführt. Hierbei wurde das Untersuchungsgebiet auf den vorhandenen Wegen zu Fuß 
begangen und die umliegenden Flächen mittels Fernglas und Spektiv erfasst. Zusätzlich 
wurden die Flächen, die zur Betretung abgestimmt waren, zu Fuß begangen, bzw. über 
einen Feldweg im Zentrum des UGs erschlossen. Es wurden sämtliche Vögel mit 
territorialem oder brutbezogenem Verhalten (z.B. Balzflüge, Gesang, Nestbau, Fütterung) 
kartiert. Zusätzlich wurden nahrungssuchende und fliegende Tiere erfasst. Es erfolgte eine 
Aufnahme des Gesamtartenspektrums, Rote-Liste-Arten und ökologisch anspruchsvollere 
oder besonders störungsempfindliche Arten wurden möglichst punktgenau kartiert. 

In Ergänzung zu den methodischen Vorgaben von Südbeck et al. (2005) wurde vorsorglich 
bei ausgewählten Arten bereits eine Brutzeitfeststellung, d.h. eine einmalige Sichtung mit 
revieranzeigendem Verhalten, wie ein Brutverdacht (mind. zweimalige Sichtung) bzw. wie ein 
Brutnachweis gewertet. Dies wird damit begründet, dass eine Studie zum Erfassungsgrad 
von Spechten in einer durch Beringung vollständig bekannten Population ergab, dass ein 
strenges Vorgehen nach der Methode von Südbeck et al. (2005) zu einer deutlichen 
Unterschätzung der Bestände führt (Hennes 2012). Es wird davon ausgegangen, dass 
dieses Ergebnis auf eine Reihe weiterer Arten übertragbar ist. Im vorliegenden Fall wurden 
daher außerdem die einmaligen Nachweise von Star, Gelbspötter und Gartengrasmücke 
bereits als Brutverdacht gewertet. Für die übrigen Arten wird mit der verwendeten Methode 
von einer ausreichenden Erfassbarkeit ausgegangen, so dass für diese nur die 
Brutverdachte und Brutnachweise in die Bewertung einbezogen wurden.  

 
Tabelle 1: Datum und Witterung der Brutvogelerfassungen 

Datum Witterung 

19.03.2019 Eulentermin 5° C, klar, Windstärke 1-2 aus N 

22.03.2019 9°C, bedeckt, Windstärke 1 aus SO 

22.03.2019 Eulentermin 12°C, Bewölkung 20 %, Windstärke 1 aus SO 

12.04.2019 3°C, Bewölkung 80%, Windstärke 2-3 aus O 

30.04.2019 8°C, bedeckt, zu Beginn leichter Nebel, Windstärke 2 aus NW 
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Datum Witterung 

13.05.2019 3°C, Bewölkung 20%, Windstärke 2 aus NW 

30.05.2019 13°C, bedeckt, Windstärke 3 aus S 

24.06.2019 17°C, Bewölkung 10%, Windstärke 3 aus O 

07.07.2019  12°C, Bewölkung 20%, Windstärke 2-3 aus W 

2.2 Amphibien 

Zur Erfassung der Amphibienfauna wurden im Zeitraum von März bis Ende Mai 2019 vier 
abendliche Erfassungstermine zu Zeiten der Frühjahrswanderung von früh laichenden 
Amphibien (Molche, Erdkröte, Braunfrösche) durchgeführt (Tabelle 2). Da während des 
ersten Kontrolltermins Anfang März noch keine Amphibien im Gebiet festzustellen waren, 
wurde dieser Termin zu einem späteren Zeitpunkt im März wiederholt. Ziel der Untersuchung 
war im Wesentlichen die Kontrolle der vorhandenen Gewässer (Regenrückhaltebecken, 
Moorbäke, Gräben) auf ihre Funktion als Laichgewässer für Amphibien. Weiterhin wurden 
wandernde Amphibien auf dem Weg aus dem Landlebensraum zum Laichgewässer 
aufgenommen. Hierfür wurden nach Einsetzen der Dunkelheit die Gewässer und deren 
unmittelbares Umfeld mit einem Handscheinwerfer nach Laichgesellschaften und nach 
wandernden Tieren abgesucht. Durch Verhören ergaben sich zusätzliche Hinweise auf 
mögliche Amphibienvorkommen. Zusätzlich zu den durchgeführten Amphibienterminen 
wurde während sämtlicher Brutvogel- und Fledermaustermine auf das Vorkommen von 
Amphibien bzw. deren Laich oder Larven geachtet. Ab Mai wurden außerdem mögliche spät 
laichende Amphibienarten (z.B. Grünfrösche) miterfasst. Am 31.05.2019 wurden zusätzlich 
sogenannte Eimerfallen nach ORTMANN in den Gewässern des UGs ausgebracht 
(Abbildung.11). Diese werden abends in tieferen Wasserbereichen ausgelegt und am 
nächsten Morgen wieder eingeholt. Die Fallen dienen der Erfassung von Molchen und 
Larven, welche im Laufe der Nacht in die Fallen schwimmen und dort bis zur Leerung 
verbleiben. In flacheren Wasserbereichen wurden zusätzlich Flaschenfallen eingesetzt, 
welche nach dem gleichen Prinzip funktionieren.  

 
Tabelle 2: Datum und Witterung der Amphibientermine 

Datum Witterung 

04.03.2019 * 7°C, bedeckt, Windstärke 3 aus W.  

22.03.2019 13°C, Bewölkung 1/8, Windstärke 2 aus S 

27.03.2019  10°C, bedeckt, Windstärke 2 aus SW, leichter Nieselregen 

30.05.2019 18°C, Bewölkung 70%, Windstärke 3 aus W 

04.06.2019 22°C, Bewölkung 40%, Windstärke 3 aus O 

* erster Kontrolltermin. Noch keine Amphibienaktivität.  
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Abbildung 11: Eimerfallen nach ORTMANN und Flaschenfallen 

 

2.3 Fledermäuse 

Zur Ermittlung der Bedeutung des Untersuchungsgebietes als Lebensraum für Fledermäuse 
sowie zur Überprüfung auf Quartiere wurden von Mitte Mai bis Anfang September 2019 
während der Wochenstubenzeit und der spätsommerlichen Balz- und Zugzeit sieben 
Erfassungstermine durchgeführt (sechs Termine abends zur Kontrolle ausfliegender 
Fledermäuse und während der Hauptjagdaktivität, ein Termin frühmorgens zum Auffinden 
von etwaigem Schwärmverhalten beim Einfliegen in Quartiere, vgl. Tabelle 3). 

 
Tabelle 3: Datum und Witterung der Fledermauskartierungen 

Datum Witterung 

15.05.2019 abendliche Ausflugkontrolle 13-11°C, Bewölkung 80%, Windstärke 2-3 aus NW 

04.06.2019 abendliche Ausflugkontrolle 22°C, Bewölkung 40%, Windstärke 3 aus O 

08.07.2019 abendliche Ausflugkontrolle 13°C, bedeckt, Windstärke 2-3 aus NW 

23.07.2019 abendliche Ausflugkontrolle 17°C, klar, Windstärke 2 aus NO 

04.08.2019 abendliche Ausflugkontrolle 20-18°C, Bewölkung 50%, Windstärke 1-2 aus NO 

26.08.2019 abendliche Ausflugkontrolle 28-23°C, klar, Windstärke 2 aus NO 

04.09.2019 morgendliche Einflugkontrolle 15°C, Bewölkung 50%, Windstärke 2-3 aus SW 
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Der Kartierer postierte sich bei der Abendkartierung zur Ausflugzeit ab ca. 30 min vor 
Sonnenuntergang an einer aussichtsreichen Stelle im UG, z.B. vor Gebäuden oder 
Gehölzbeständen mit Quartierpotenzial, wo er so lange verblieb, bis der Ausflug als beendet 
angesehen werden konnte. Anschließend erfolgte eine Begehung des gesamten UGs zur 
Suche nach jagenden Tieren. Morgens wurde nach dem charakteristischen 
Schwärmverhalten der Fledermäuse gesucht, um ggf. vor dem Einflug weitere Hinweise auf 
Quartiere zu erlangen. Diese Vorgehensweise entspricht den Anforderungen von Brinkmann 

et al. (1996), Rahmel et al. (1999) sowie Dense & Rahmel (1999). 

Die Kartierung wurde mit Hilfe eines Ultraschall-Detektors (Petterson D 240x, ergänzend 
Batlogger) und Sichtbeobachtungen durchgeführt. Mit den Detektoren ist es möglich, die 
Ultraschallaute, die Fledermäuse zur Orientierung und zum Beutefang einsetzen, für 
menschliche Ohren hörbar zu machen. Die Artbestimmung anhand der akustischen 
Charakteristika dieser Laute erfolgte nach Literaturangaben und Hörbeispielen (Ahlèn 1990b; 
Ahlèn 1990a; Limpens & Roschen 1995; Barataud 2000; Skiba 2009). Während der 
Kartierung wurde mit dem Detektor 240x möglichst jeder Fledermauskontakt sofort 
aufgezeichnet, um anschließend bereits direkt im Gelände die relevanten Hauptfrequenzen 
der Ultraschalllaute durch wiederholtes Abhören herauszufinden. Zur Absicherung der 
Artbestimmung wurde in schwierigen Fällen am Computer anhand der Aufnahmen des 
Batloggers mit der Analyse-Software Batexplorer eine Überprüfung bzw. Absicherung der 
Artbestimmung durchgeführt – anhand von Vergleichsaufnahmen sowie nach Skiba (2009). 

2.4 Libellen 

In Anlehnung an die methodischen Empfehlungen von Schlumprecht (1999) wurden zur 
Erfassung der Libellenfauna 3 Erhebungstermine von Juni bis August durchgeführt (Tabelle 
4). Es erfolgte eine Erfassung der Imagines entlang der Gräben und auf den Freiflächen des 
Untersuchungsgebiets durch Sicht und Kescherfang bei möglichst günstiger Witterung 
(warm, schwach windig). 

 
Tabelle 4: Datum und Witterung der Libellenkartierungen 

Datum Witterung 

04.06.2019 22°C, 40 % Wolken, überwiegend sonnig, Windstärke 2-3 aus SO, trocken 

30.07.2019 25°C, 0 % Wolken, sonnig, Windstärke 1-2 aus S, trocken 

30.08.2019 21°C, 0 % Wolken, sonnig, Windstärke 2-3 aus SW, trocken 

 

2.5 Heuschrecken 

Die Erfassung der Heuschreckenfauna erfolgte mit Hilfe der halb-quantitativen Transekt-
Methode. Dabei werden Untersuchungsflächen mit einer fest definierten Größe abgeschritten 
und alle darin vorkommenden Heuschrecken bestimmt und gezählt. Zwar kann die 
Individuendichte mit dieser Methode im Gegensatz zum Einsatz von Isolationsquadraten 
nicht exakt bestimmt werden, da nicht alle Tiere vor dem Verlassen der Transekte erfasst 
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werden können. Durch die Einteilung in Häufigkeitsklassen lässt sich jedoch die 
Individuendichte der Arten effektiv zwischen den einzelnen Untersuchungsflächen 
vergleichen. 

Für die Untersuchungen wurden insgesamt acht Untersuchungspunkte im UG verteilt. Die 
Untersuchungspunkte konzentrieren sich auf die für die Heuschrecken relevanten 
Lebensräume, insbesondere das Grünland. Sie dienten als Ausgangspunkt für die Transekt-
Begehungen und wurden GPS-Koordinaten eingemessen. So wurde gewährleistet, dass 
exakt dieselben Transekte zu späteren Zeitpunkten wieder aufgesucht werden konnten.  

Ausgehend vom festgelegten, zentralen Punkt erstrecke sich je Himmelsrichtung ein zehn 
Meter langes und fünf Meter breites Transekt (s. Abbildung 12). Insgesamt ergibt sich eine 
kartierte Fläche von 200 m² pro Punkt. 

 
Abbildung 12: Schematische Darstellung der einzelnen Untersuchungsflächen 

Abbildung aus PASCHER et al. (2009). Flächengröße der einzelnen Transsekte = 50 m² 

Durch die Aufteilung der untersuchten Fläche in vier einzelne Transekte soll eine möglichst 
vollständige Erfassung des Artensprektrums pro Punkt gewährleistet werden. Trotz des 
repräsentativen Charakters der Ausgangspunkte für die Gesamtfläche können allerdings 
kleinräumig mikroklimatische Unterschiede herrschen. Zur Erfassung der Heuschrecken 
werden die vier Transsekte mittig abgelaufen und alle Individuen rechts und links in 2,5 m 
Entfernung aufgenommen. Die Grundlinie des Transsekts darf für die Beobachtung und 
Bestimmung von Individuen grundsätzlich kurzzeitig verlassen werden. Aus der 
Transsektfläche fliegende oder flüchtende Tiere werden mitgezählt. Die Dauer der Erfassung 
richtet sich nach dem jeweiligen Individuenvorkommen. Generell sollen möglichst alle 
anwesenden Individuen erfasst werden. Als minimaler Erfassungsaufwand darf eine 
Bearbeitungszeit von fünf Minuten pro Transsekt jedoch nicht unterschritten werden. 
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Die Erfassung erfolgt insbesondere durch Verhören und durch Sichtbeobachtungen der 
Heuschrecken. Für gezielte Fänge von einzelnen Individuen wird ein Kescher verwendet. Zur 
effektiveren Erfassung von Arten, die leise bzw. in einem für das menschliche Ohr nicht 
wahrnehmbaren Frequenzbereich (> 20.000 Hz) stridulieren, wird ein 
Ultraschallfrequenzmodulator (Bat-Detektor) eingesetzt (Froehlich 1989; Fischer et al. 2016). 
Die Bestimmung der einzelnen Arten erfolgte bis auf Artniveau. Die Larven der 
Heuschrecken wurden ebenfalls mit aufgenommen, die Bestimmung reichte in diesen Fällen 
ggf. nur bis zu einer höheren Hierachieebene (z.B. Gattung oder Familie). Die Determination 
der Arten erfolgte im Gelände und mit Hilfe des Bestimmungsbands von Fischer et al. 
(2016). 

Insgesamt wurden acht Untersuchungspunkte über das Untersuchungsgebiet verteilt, die 
fünf verschiedene Untersuchungsflächen repräsentieren (siehe Abbildung 13Abbildung 12). 
Auf größeren Flächen liegen zwei Untersuchungspunkte, um eventuelle Unterschiede des 
Mikroklimas und/oder der Vegetationsstruktur auf den ansonsten homogenen Flächen zu 
berücksichtigen. Die Untersuchungsflächen umfassen ausschließlich für Heuschrecken 
prinzipiell geeignete Lebensräume. Flächen, für die eine Wertigkeit als 
Heuschreckenlebensraum während der Vorerkundungen im Zuge der ersten Begehung 
ausgeschlossen werden konnte (z.B. Äcker), wurden nicht weiter untersucht. 
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Abbildung 13: Verteilung der Untersuchungsflächen 

 

Für eine vollständige Erfassung der Heuschreckenzönose sind in der Regel drei 
Erfassungstermine notwendig. Die Wahl der Termine richtet sich nach der artspezifischen 
Phänologie des zu erwartenden Artenspektrums. Die autökologischen Ansprüche der 
einheimischen Arten sind gut bekannt (Ingrisch & Köhler 1998; Grein 2010), sodass das 
erwartbare Artenspektrum ausreichend abschätzbar ist. Zwei Termine werden im Sommer im 
Zeitraum von Mitte Juli bis Mitte September durchgeführt. Da ein Großteil der einheimischen 
Heuschreckenarten ihren jahreszeitlichen Vorkommensschwerpunkt im August hat und 
tagsüber bei guten Witterungsbedingungen aktiv ist (Stridulation), ist bereits mit einem 
Termin die Erfassungen des überwiegenden Anteils des Artenspektrums möglich. Ein 
jahreszeitlich früherer Termin findet im Mai/Juni statt und dient der Erfassung von Arten, die 
bereits im Frühsommer ihren Vorkommensschwerpunkt haben. Dazu zählen insbesondere 
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Vertreter der Dornschrecken (Tetrix spp.) und der Grillen (Gryllidae spp.). Die Erfassungen 
erfolgen an Tagen mit guten Witterungsbedingungen. Dazu zählen Temperaturen von 
> 20 °C, eine geringe Windstärke und Sonnenschein. Tageszeitlich finden die Erfassungen 
zwischen 10 und 18 Uhr statt. In diesem Zeitraum ist ein Großteil der einheimischen Arten 
aktiv (Fischer et al. 2016). Weitere Erfassungen in den Abendstunden bzw. nachts können 
bei entsprechend zu erwartendem Vorkommen von nachtaktiven Arten ergänzt werden. Im 
weiteren Umfeld des UG sind Vorkommen der Europäischen Maulwurfsgrille (Gryllotalpa 

grylotalpa) bekannt. Zur Erfassung von möglichen Maulwurfsgrillenvorkommen wurde der 
tageszeitliche Erfassungszeitpunkt an die Lebensweise der Tiere angepasst. Die 
Maulwurfsgrille ist dämmerungs- und nachtaktiv. Insbesondere zur Paarungszeit (Ende April 
bis Anfang Juni) zirpen die Männchen in den Abendstunden vermehrt (Fischer et al. 2016). 
Für die Erfassung der Maulwurfsgrille erstreckte sich der erste Termin bis in die 
Abendstunden, die weiteren Termine fanden tagsüber bei guten äußeren Bedingungen statt 
und dienten der Erfassung des vorherrschenden tagaktiven Artenspektrums (Tabelle 5). 

 
Tabelle 5: Datum und Witterung der Heuschreckenkartierungen 

Datum Erfassungszeitraum Witterung 

05.06.2019 16:00-21:30 20- 23 °C, Bewölkung 10%, Windstärke 1-2 aus O, trocken 

06.08.2019 11:00-14:30 23- 25°C, Bewölkung 10-50%, Windstärke 1-2 aus NW, trocken 

28.08.2019 13:30-16:00 28°C, Bewölkung 10%, Windstärke 1 aus W, trocken 

 

2.6 Gastvögel 

Zur Untersuchung des Gastvogelvorkommens wurden im Zeitraum August 2019 bis März 
2020 16 Erfassungstermine durchgeführt. Zusätzlich wurden von März 2019 bis 
einschließlich Juli 2019 die Gastvögel während den Brutvogelkartierungen miterfasst 
(Tabelle 1). Für die Erfassung der Gastvögel wurde das gesamte Untersuchungsgebiet auf 
den vorhandenen Wegen zu Fuß begangen und die umliegenden Flächen mittels Fernglas 
und Spektiv auf rastende Vögel untersucht. Der Schwerpunkt der Erfassung lag auf den 
gemäß Krüger et al. (2013) zu bewertenden Wat- und Wasservogelarten, die sich in Trupps 
auf den offenen Flächen aufhielten. Zusätzlich wurden sämtliche Sichtungen von Greifvögeln 
und Reihern dokumentiert. Kleinvögel in den Gehölzstrukturen wurden hingegen nicht 
erfasst.  

 
Tabelle 6: Datum und Witterung der Gastvogelerfassungen 

Datum Witterung 

06.08.2019 24°C, Bewölkung 30%, Windstärke 3 aus W 

26.08.2019 25°C, klar, Windstärke 2 aus NO 

04.09.2019 15°C, Bewölkung 40%, Windstärke 2-3 aus SW 

18.09.2019 15°C, Bewölkung 30%, Windstärke 3-4 aus NW 
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Datum Witterung 

27.09.2019 14°C, bedeckt, Windstärke 3 aus SW 

07.10.2019 4°C, klar, Windstärke 2-3 aus O 

21.10.2019 12°C, bedeckt, Windstärke 2-3 aus O 

31.10.2019 6°C, klar, Windstärke 2 aus O 

08.11.2019 9°C, Bewölkung 20%, Windstärke 1-2 aus SO 

15.11.2019  7°C, bedeckt, Windstärke 2 aus NO 

26.11.2019 9°C, bedeckt, Windstärke 3 aus S 

05.12.2019 2°C, bedeckt, Windstärke 3 aus SW 

19.12.2019 10°C, klar, Windstärke 3 aus SO 

16.01.2020 8°C, Bewölkung 20%, Windstärke 2-3 aus S 

17.02.2020 7°C, Bewölkung 10%, Windstärke 4-5 aus SW 

14.03.2020 9°C, Bewölkung 40%, Windstärke 3-4 aus SW 

  

 

3 Ergebnisse 

3.1 Brutvögel 

3.1.1 Überblick 

Insgesamt wurden im Untersuchungsgebiet 44 Vogelarten erfasst (Tabelle 7, Abbildung 14), 
31 davon als Brutvogelarten, 13 weitere als Nahrungsgäste. Bei 29 dieser Arten handelt es 
sich um bestätigte Brutverdachte (mind. 2-malige Registrierung) oder Brutnachweise. Bei 
zwei weiteren Arten konnten ausschließlich einmalige Brutzeitfeststellungen registriert. Die 
Brutzeitfeststellungen von Star, Gelbspötter und Gartengrasmücke wurden jeweils als 
Brutrevier angesehen (siehe Kapitel 2.1). Besonders häufig wurden typische gehölzbrütende 
Arten wie Buchfink, Kohlmeise und Zilpzalp erfasst. Mit Star, Buntspecht und 
Gartenrotschwanz wurden auch Höhlen- bzw. Halbhöhlen-bewohnende Arten 
nachgewiesen. Innerhalb der Gehölzreihen sowie in dem Wäldchen im Südwesten des UGs 
waren einige alte Eichen mit Höhlen zu finden.  

Die Vorkommen von Rotkehlchen, Mönchsgrasmücke, Gelbspötter und Gartengrasmücke 
deuten in den entsprechenden Bereichen auf ein dichteres und abwechslungsreiches 
Angebot an Sträuchern und niedrigeren Gehölzen hin. Mit Goldammer, Baumpieper und 
Dorngrasmücke konnten außerdem auch Arten der halboffenen Landschaft nachgewiesen 
werden. Als einzige Offenlandart konnte auf den Freiflächen ein Kiebitzrevier festgestellt 
werden.  
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Weiterhin wurde der Haussperling als Gebäude bewohnende Art im Plangebiet 
nachgewiesen. Greifvögel befanden sich lediglich als Nahrungsgäste in dem Gebiet. Eulen 
oder andere nachtaktive Arten konnten nicht nachgewiesen werden.  

 
Tabelle 7:Spektrum der nachgewiesenen Vogelarten 2019 (BZF= einmalige Brutzeitfeststellung)  

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name Gefährdungsgrad 
Niedersachsen1 

Gefährdungsgrad 
Deutschland2 

Anzahl Brutreviere 
bzw. Status  

Amsel Turdus merula     6 

Austernfischer Haematopus ostralegus   Nahrungsgast 

Bachstelze Motacilla alba   3 

Baumpieper Anthus trivialis Vorwarnliste gefährdet 1 

Blaumeise Parus caerulerus   7 

Bluthänfling Carduelis cannabina gefährdet gefährdet Nahrungsgast 

Buchfink Fringilla coelebs   19 

Buntspecht Dendrocopus major   2 

Dorngrasmücke Sylvia communis   11 + 2 BZF 

Fitis Phylloscopus trochilus   4 

Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla   3 

Gartengrasmücke Sylvia borin Vorwarnliste  1 BZF, gewertet wie 
BV 

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus Vorwarnliste Vorwarnliste 2 

Gelbspötter Hippolais icterina Vorwarnliste  1 BZF, gewertet wie 
BV 

Goldammer Emberiza citrinella Vorwarnliste Vorwarnliste 3 + 1 BZF 

Graureiher Ardea cinerea Vorwarnliste  Nahrungsgast 

Grünfink Chloris chloris   3 

Grünspecht Picus viridis   Nahrungsgast 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros   1 

Haussperling Passer domesticus Vorwarnliste Vorwarnliste 5-7 

Heckenbraunelle Prunella modularis   2 

Jagdfasan Phasianus colchicus   1 

Kiebitz Vanellus vanellus gefährdet stark gefährdet 1 

Kohlmeise Parus major   16 

Lachmöwe Larus ridibundus   Nahrungsgast 

Mehlschwalbe Delichon urbica Vorwarnliste gefährdet Nahrungsgast 

Mäusebussard Buteo buteo   Nahrungsgast 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla   19 

Rabenkrähe Corvus corone   2 + Nahrungsgast 

Rauchschwalbe Hirundo rustica gefährdet gefährdet Nahrungsgast 

                                            

1Krüger & Nipkow (2015) 
2Grüneberg et al. (2016) 
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Deutscher Name Wissenschaftlicher Name Gefährdungsgrad 
Niedersachsen1 

Gefährdungsgrad 
Deutschland2 

Anzahl Brutreviere 
bzw. Status  

Ringeltaube Columba palumbus   4 

Rotdrossel Turdus iliacus   Nahrungsgast 

Rotkehlchen Erithacus rubecula   7 

Schwanzmeise Aegithalos caudatus   3 

Schwarzkehlchen Saxicola rubicola   2 

Silbermöwe Larus argentatus   Nahrungsgast 

Singdrossel Turdus philomelos   1 

Stieglitz Carduelis carduelis Vorwarnliste  Nahrungsgast 

Star Sturnus vulgaris gefährdet gefährdet 4 +2 weitere BZF+ 
Nahrungsgäste 

Stockente Anas platyrhynchos   1 

Turmfalke Falco tinnunculus   Nahrungsgast 

Wacholderdrossel Turdus pilaris   Nahrungsgast 

Zaunkönig Troglodytes troglodytes   10 

Zilpzalp Phylloscopus collybita   8 
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Abbildung 14:Revierzentren der punktgenau erfassten Brutvogelarten
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3.1.2 Besondere Vorkommen 

Hervorzuheben sind die Vorkommen des Stars, welcher sowohl in Niedersachsen als auch 
deutschlandweit als gefährdete Art auf den Roten Liste geführt ist. Die Art wurde mit zwei 
Brutnachweisen sowie zwei Brutverdachten und zwei Brutzeitfeststellungen, die ebenfalls als 
Brutreviere gedeutet werden (vgl. Kapitel 2.1) im UG nachgewiesen. Die Brutnachweise 
erfolgten durch Sichtungen futtertragender Altvögel an einem Nistkasten im Süden bzw. an 
einer Baumhöhle im Zentrum des UGs. Die weiteren Brutverdachte und 
Brutzeitfeststellungen erfolgten durch die Registrierung singender Stare. Weiterhin wurden 
kleinere Trupps und einzelne Tiere nahrungssuchend auf den Äckern und Grünflächen des 
UGs beobachtet.  

Für den in Deutschland als stark gefährdet sowie in Niedersachsen als gefährdet 
eingestuften Kiebitz besteht ein Brutverdacht für eine Ackerfläche im Norden des UGs. Ende 
April sowie an einem weiteren Termin Mitte Mai wurde dort ein Kiebitz-Paar mit 
ausdauernden Balzflügen des Männchens gesichtet.  

Der auf der Roten Liste Deutschlands unter gefährdet geführte Baumpieper wurde mit 
einem Brutpaar an einer Gehölzreihe des Moorwegs im Zentrum des UGs nachgewiesen.  

Mit Goldammer und Gartenrotschwanz wurde außerdem zwei Arten im UG nachgewiesen, 
die sowohl in Deutschland als auch in Niedersachsen auf der Vorwarnliste geführt sind. Die 
Goldammer wurde dreimal mittels Brutverdacht sowie ein weiteres Mal mittels 
Brutzeitfeststellung im UG nachgewiesen. Für den Gartenrotschwanz besteht jeweils ein 
Brutverdacht im Norden des UGs, sowie im südlichen Bereich des UGs.  

Der Haussperling, welcher auf der Vorwarnliste geführt wird, wurde mit insgesamt 5-7 
Brutpaaren an einem Wohnhaus im Zentrum des UGs nachgewiesen.  

Weiterhin wurden die in Niedersachsen auf der Vorwarnliste geführten Arten 
Gartengrasmücke und Gelbspötter mittels Brutzeitfeststellung im UG festgestellt. Beide 
werden vorsorglich wie ein Brutverdacht bzw. Brutnachweis gewertet (vgl. Kapitel 2.1).  

 

3.2 Amphibien 

Im Untersuchungsgebiet wurden mit Erdkröte, Grasfrosch und Teichfrosch drei ungefährdete 
Amphibienarten festgestellt (Podloucky & Fischer 2013, Kühnel et al. 2009, vgl. Tabelle 8). 
Molche und ökologisch anspruchsvolle Arten wie die Kreuzkröte konnten nicht nachgewiesen 
werden. Es wurden lediglich adulte Tiere im UG nachgewiesen.  
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Tabelle 8: Spektrum der nachgewiesenen Amphibienarten 

Deutscher 
Artname 

Wissenschaftlicher 
Artname 

Nachgewiesene Anzahl 
adulter Tiere im UG 

Gefährdung 
NDS3 

Gefährdung 
BRD4 

§ 7 
BNatSchG 

Erdkröte Bufo bufo Ca. 300-400 * * § 

Grasfrosch Rana temporaria Ca. 100-150 * * § 

Teichfrosch 
Pelophylax kl. 

esculentus 

Ca. 15 * * § 

* = nicht gefährdet, § = besonders geschützte Art 

 

Die Erdkröte wurde mit insgesamt ca. 300 bis 400 Tieren im UG erfasst. Den Schwerpunkt 
des Vorkommens bildete dabei das Regenrückhaltebecken sowie die angrenzenden 
Landbereiche um das Becken herum. In dem Regenrückhaltebecken nordwestlich an das 
UG angrenzend konnten bei den abendlichen Terminen im März jeweils mehrere hundert 
Tiere gesichtet werden. Die tatsächliche Anzahl der Individuen ist schwer abzuschätzen, da 
es sich um ein großes und tiefes Gewässer handelt und somit lediglich die Randbereiche mit 
einem Scheinwerfer einzusehen waren. Dort wurden etwa 200 Tiere gezählt. Laichschnüre 
oder Larven konnten zwar nicht festgestellt werden, von einer Funktion als Laichgewässer 
wird jedoch ausgegangen. Neben dem Vorkommen dieser Art im Regenrückhaltebecken 
wurden vereinzelte Individuen im angrenzenden Bereich auf dem Stellmoorweg erfasst. 
Sowohl am 22.03. als auch am 27.03. wurden wandernde Erdkörten auf dem Stellmoorweg 
nahe des Regenrückhaltebeckens erfasst, insgesamt jeweils etwa 30 Individuen. Eine klare 
Wanderbewegung war nicht erkennbar. Die Tiere kamen aus der Richtung des Gewässers 
und wanderten dann teils Richtung Süden, teils Richtung Nordwesten ab. Weiterhin wurden 
vereinzelte Tiere auf dem nördlichen Teil des Moorweges und in den dortigen Gräben 
festgestellt (Abbildung 15 bis 17).  

Der Grasfrosch wurde mit insgesamt ca. 100 bis 150 adulten Tieren im UG erfasst. Ein 
klarer Schwerpunkt dieser Art bildet dabei ebenfalls das Regenrückhaltebecken. Dort wurde 
ein Großteil der adulten Tiere nachgewiesen. Laichballen waren jedoch nicht zu sehen. 
Ähnlich wie bei der Erdkröte konnten außerdem einzelne Individuen in den nördlichen 
Bereichen der Gräben entlang des Moorweges sowie Stellmoorweges nachgewiesen 
werden. Es konnten keine größeren Wanderbewegungen der Art festgestellt werden. 
Lediglich vereinzelt gab es Sichtungen von Tieren an Land, hauptsächlich Im Norden des 
UG auf dem Stellmoorweg im Nahbereich des Regenrückhaltebeckens, sowie auf dem 
nördlichen Abschnitt des Moorweges (22.03. und 27.03. insgesamt 8 adulte Tiere). 
Vereinzelt wurden adulte Grasfrösche (insgesamt etwa 20 Individuen) in den Gräben des 
UGs festgestellt. In der Moorbäke gab es keine Vorkommen. Der Grasfrosch besiedelt die 
verschiedensten Typen von Laichgewässern und nutzt als Landlebensraum sowohl 
Offenland- als auch Gehölzbereiche, sucht jedoch stets Stellen dichter, krautig-grasiger 
Bodenvegetation (Günther 1996). 

                                            

3
 PODLOUCKY & FISCHER (2013) 

4 KÜHNEL et al. (2009) 
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Abbildung 15: Erdkröten und Grasfrosch im Regenrückhaltebecken 

 

 
Abbildung 16: Wandernde Erdkröten auf dem Stellmoorweg nahe des Regenrückhaltebeckens 
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Abbildung 17: Erdkröte in einem Graben im Norden des Moorwegs 

 

Der Teichfrosch wurde lediglich mit wenigen Individuen (etwa 15) in dem 
Regenrückhaltebecken durch Verhören während des Amphibientermins am 04.06. 
festgestellt. Auch während der Fledermaustermine waren Teichfrösche aus dem Bereich des 
Beckens zu hören. Der Teichfrosch ist eine Hybridform aus Kleinem Wasserfrosch 
(Pelophylax lessonae) und Seefrosch (P. ridibundus) und erreicht seine größten Häufigkeiten 
in kleineren, flachen Gewässern. Wichtig für Laichgewässer ist eine nicht zu dichte 
Ufervegetation, dafür sollte eine reiche Unterwasser- oder Schwimmblattvegetation 
vorhanden sein (Günther 1996).  

 

3.3 Fledermäuse 

3.3.1 Überblick 

Im Untersuchungsgebiet wurden mittels Detektorbegehung die Arten Breitflügelfledermaus, 
Großer Abendsegler, Zwergfledermaus, Rauhautfledermaus, Wasserfledermaus sowie 
weitere Fledermäuse der Gattung Myotis erfasst, bei denen eine artgenaue Bestimmung der 
Rufe nicht möglich war. Höchstwahrscheinlich handelt es sich hierbei ebenfalls um Wasser-, 
und/oder Bartfledermäuse (vgl. Tabelle 9). 

Bei der Detektorbegehung wurde am häufigsten die Breitflügelfledermaus nachgewiesen, am 
zweithäufigsten die Zwergfledermaus. Der große Abendsegler konnte ebenfalls an mehreren 
Terminen nachgewiesen werden, jedoch jeweils nur mit einem Individuum. 
Wasserfledermäuse wurden regelmäßig im Bereich des im Norden an das UG 
angrenzenden Regenrückhaltebeckens mit bis zu vier Individuen zeitgleich jagend gesichtet. 
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Weitere Kontakte der Gattung Myotis erfolgten vereinzelt im Süden, sowie im Norden des 
UGs.  
Tabelle 9: Spektrum der nachgewiesenen Fledermausarten 

Deutscher Name Wissenschaftlicher 
Name 

Gefährdung 
NDS5 

Gefährdung 
BRD6 

Breitflügelfledermaus Eptesicus 
serotinus 

2 G 

Großer Abendsegler Nyctalus noctula 2 V 

Zwergfledermaus Pipistrellus 
Pipistrellus 

3 + 

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii 2 + 

Wasserfledermaus Myotis daubentoni 3 + 

Gattung Myotis  Myotis spec.  -   - 
 
1 = vom Aussterben bedroht  V = Vorwarnliste 
2 = stark gefährdet   G = Gefährdung unbekannten Ausmaßes 
3 = gefährdet    D = Datenlage defizitär 
+ = ungefährdet   R = durch extreme Seltenheit (potentiell) gefährdet 
 

Die festgestellte Fledermausaktivität ist im Einzelnen in Tabelle 10 aufgeführt. Für die 
Zwergfledermaus besteht ein Quartierverdacht für den Hofkomplex im Südwesten des UGs 
(vgl. Tabelle 10). Ansonsten weist das Untersuchungsgebiet eine Funktion als Jagdgebiet für 
die Fledermäuse auf. Insbesondere entlang der Strukturen (Gehölz- und Gebüschreihen) 
sowie im Bereich der Wohnhäuser und Straßenlaternen wurden regelmäßig jagende 
Fledermäuse nachgewiesen.  

 
Tabelle 10: Beschreibung der Fledermausaktivität pro Termin 

Datum Fledermausaktivität 

15.05.2019 

Abendliche Ausflugkontrolle 

Keine Quartierhinweise  
Im gesamtem UG jagende Breitflügelfledermäuse sowie (etwas weniger) 
Zwergfledermäuse. Aktivitätsschwerpunkt beider Arten im Süden des UGs 
im Bereich der Gebäude und der Wäldchen. Im Süden teilweise zwei 
Breitflügelfledermäuse zeitgleich.  
Ein Großer Abendsegler jagt ausdauernd entlang des Waldrandes im 
Südwesten des UGs.  
Zwei jagende Wasserfledermäuse über dem Regenrückhaltebecken im 
Nordwesten angrenzend an das UG. 
Ein Kontakt einer Myotis im Norden auf dem Stellmoorweg.  
Ein Kontakt einer Rauhautfledermaus im Norden zwischen Moorweg und 
Stellmoorweg 
 

                                            

5RL NDS = Rote Liste Niedersachsen und Bremen (Heckenroth 1991); Anmerkung: Einstufungen müssen als 

veraltet angesehen werden 

6RL BRD = Meinig et al. (2009) 
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Datum Fledermausaktivität 

04.06.2019 

Abendliche Ausflugkontrolle 

Keine Quartierhinweise  
Im Bereich des Hofes im Südwesten des UGs ein jagender Großer 
Abendsegler in der Dämmerung 
Im gesamten UG jagende Zwergfledermäuse, vor allem entlang des 
Moorweges sowie im Südwesten entlang des Wäldchens und auf dem 
Feldweg im Zentrum des UGs. Jagende Breitflügelfledermäuse vor allem im 
Norden entlang des Stellmoorweges, sowie im Süden im Bereich der 
Wohnhäuser.  
Ein Kontakt einer Rauhautfledermaus im Norden des Moorweges. 
Drei Wasserfledermäuse kreisen im Bereich des Regenrückhaltebeckens 
Eine Fledermaus der Gattung Myotis im Südwesten bei dem Wäldchen 
 

08.07.2019 

Abendliche Ausflugkontrolle 

Keine Quartierhinweise  
Entlang des Moorweges und Stellmoorwegs immer wieder 
Zwergfledermauskontakte ohne erkennbaren Schwerpunkt. 
Breitflügelfledermäuse jagten vor allem im Süden des UGs, nahe der 
Raiffeisenstraße (teilweise 2-3 Individuen zeitgleich), sowie im nördlichen 
Bereich des Moorweges/ Übergang Stellmoorweg.  
Entlang des Stellmoorwegs drei Kontakte einer Rauhautfledermaus, sowie 
ein Kontakt einer Fledermaus der Gattung Myotis im äußersten Nordosten 
des UGs. 
Über dem Regenrückhaltebecken kreisen erneut drei Wasserfledermäuse.  
 

23.07.2019 

Abendliche Ausflugkontrolle 

Keine Quartierhinweise  
Viel Breitflügelfledermausaktivität. Schwerpunkte vor allem im südlichen Teil 
des Moorweges, sowie im Norden die Baumallee des Stellmoorweges 
entlang. Im Süden des UGs teilweise auch zwei Individuen zeitgleich. 
Vereinzelte Kontakte von Zwergfledermäusen im Süden des UGs im 
Bereich der Wohnhäuser, sowie im Nordosten auf dem Stellmoorweg. 
Im Bereich des Regenrückhaltebeckens drei kreisende Wasserfledermäuse.  
Ein Myotiskontakt im Norden auf dem Stellmoorweg, nahe der Kreuzung 
Moorweg, sowie im Süden auf dem Moorweg zwischen den Wohnhäusern.   
 

04.08.2019 

 

Abendliche Ausflugkontrolle 

Keine Quartierhinweise  
Entlang des gesamten Moorweges sowie Stellmoorwegs vereinzelte 
Zwergfledermäuse. Im äußersten Süden des UGs im Bereich der 
Wohnhäuser sowie im Nordosten des Stellmoorwegs eine 
Rauhautfledermaus. 
Vereinzelte Breitflügelfledermäuse im Norden entlang des Stellmoorweges.  
Ein Kontakt eines Großen Abendseglers an der Kreuzung Moorweg/ 
Stellmoorweg. 
Im Bereich des Regenrückhaltebeckens vier ausdauernd jagende 
Wasserfledermäuse. 
  

26.08.2019 

Abendliche Ausflugkontrolle 

Quartierverdacht für mindestens zwei Zwergfledermäuse für den Bereich 
des Hofes im Südwesten des PGs. Bereits kurz nach Sonnenuntergang 
jagen dort 2-3 Zwergfledermäuse ausdauernd um die Gebäude des Hofes. 
Auch Sozialrufe sind zu vernehmen.  
Weitere einzelne Zwergfledermauskontakte entlang des Moorweges sowie 
ein Kontakt auf dem Feldweg im Zentrum des UGs.  
Vereinzelte Breitflügelfledermäuse im südlichen Bereich des UGs, entlang 
des Moorweges.  
Zwei Kontakte eines Großen Abendseglers, einmal in der Mitte des 
Moorweges, sowie auf dem Feldweg im Zentrum des UGs.  
Ein Kontakt einer Rauhautfledermaus im Norden des UGs auf dem 
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Datum Fledermausaktivität 
Stellmoorweg, Nahe der Moorbäke. 
Über dem Regenrückhaltebecken kreisen mindestens drei 
Wasserfledermäuse. 
Ein weiterer Kontakt der Gattung Myotis während der Quartierkontrolle an 
dem Wäldchen im Südwesten des UGs, sowie auf dem Stellmoorweg im 
Norden des UGs.  
 

04.09.2019 

Morgendliche Einflugkontrolle 

Keine Quartierhinweise  
Insgesamt wenig Aktivität. Fünf Kontakte einer Zwergfledermaus entlang 
des Moorweges. Zwei Kontakte einer Breitflügelfledermaus: einer im 
Zentrum des PGs auf dem Moorweg sowie ein Kontakt im Norden Nahe des 
Regenrückhaltebeckens.  
Ein Großer Abendsegler im Norden des UGs nahe des 
Regenrückhaltebeckens kreisend, sowie ein weiterer Kontakt weiter östlich 
auf dem Stellmoorweg.  
Ein Kontakt einer Fledermaus der Gattung Myotis im Südwesten nahe des 
Hofes, sowie im Nordosten des PGs auf dem Stellmoorweg.  
 

 

3.3.2 Artenspektrum 

Die Breitflügelfledermaus wurde am häufigsten im UG nachgewiesen mit Schwerpunkten 
im Norden entlang des Stellmoorweges und im südlichen Bereich des Moorweges in der 
Nähe der Wäldchen und Wohnhäuser. Dort wurden auch teilweise 2-3 Individuen zeitgleich 
registriert. Die Breitflügelfledermaus ist in Nordwestdeutschland nicht selten und kommt vor 
allem in Dörfern und Städten vor. Dort bezieht sie Spaltenquartiere vor allem in den 
Firstbereichen von Dachstühlen und hinter Fassadenverkleidungen. Die Jagdgebiete sind 
meist über offenen Flächen, die teilweise randliche Gehölzstrukturen aufweisen. Dazu 
zählen Waldränder, Grünland (bevorzugt beweidet) mit Hecken, Gewässerufer, Parks, 
Baumreihen. Ein Individuum besucht 2-8 verschiedene Jagdgebiete pro Nacht, die innerhalb 
eines Radius von durchschnittlich ca. 4-6 km liegen (Petersen et al. 2004). 

Die Zwergfledermaus wurde am zweithäufigsten im UG nachgewiesen. Die Art wurde im 
gesamten UG jagend gesichtet, vor allem entlang von Gehölzstrukturen und im Bereich der 
Wohnhäuser (ähnliche Aktivitätsschwerpunkte wie bei der Breitflügelfledermaus). Für den 
Hof im Südwesten des UGs besteht außerdem ein Quartierverdacht für 2-3 
Zwergfledermäuse (vgl. Tabelle 10). Die Art wechselt häufig ihre Quartiere (im Durchschnitt 
alle 11-12 Tage) und jagt auf kleinen Flächen in einem Radius von 2.000 m um das Quartier. 
Die Zwergfledermaus ist in weiten Teilen Deutschlands und Europas die häufigste 
Fledermausart. In ähnlicher Weise wie die Breitflügelfledermaus besiedelt sie vor allem 
Dörfer und Städte mit Parks und Gärten und bezieht hier als Sommerquartiere enge Spalten 
und Ritzen in Dachstühlen, Mauern, Wandverkleidungen und hinter Verschalungen oder 
Fensterläden. Auf ihren Jagdflügen hält sie sich eng an dichte und strukturreiche 
Vegetationsformen und bevorzugt dabei Waldränder, Gewässer, Baumwipfel und Hecken, 
wo sie Kleininsekten erbeutet. (Petersen et al. 2004). 

Die Rauhautfledermaus wurde an allen Terminen bis auf den 23.07.2019 und den 
morgendlichen Termin am 04.09.2019 im UG nachgewiesen, jeweils mit 1 bis 3 Kontakten. 
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Die Rauhautfledermaus zählt in Europa zu den weit wandernden Fledermausarten. Die 
nordosteuropäischen Populationen ziehen zu einem großen Teil durch Deutschland und 
paaren sich oder überwintern hier. Die Art bevorzugt Baumhöhlen, Holzspalten und 
Stammrisse als Quartierstandort. Während des Herbstzuges besetzen die Männchen 
Paarungsquartiere, die von den Weibchen zum Übertagen aufgesucht werden (Petersen et 

al. 2004). 

Der Große Abendsegler wurde ebenfalls regelmäßig mit einem Individuum im Plangebiet 
erfasst. Ein Aktivitätsschwerpunkt war bei der Erfassung dieser Art nicht auszumachen. 
Große Abendsegler bilden in Deutschland Lokalpopulationen und treten zusätzlich auf dem 
Zug aus Nordosteuropa auf. Als Quartiere werden Spechthöhlen in Laubbäumen bevorzugt, 
einzelne Männchen können jedoch auch Balzquartiere in Spalten und Rissen beziehen. Die 
Abendsegler jagen im freien Luftraum über Wäldern und Gewässern, die Jagdflüge können 
leicht über 10 km vom Quartier weg führen. Auf dem Zug können die Tiere über 100 km pro 
Nacht fliegen (Petersen et al. 2004). Obwohl im UG zahlreiche Altbäume mit Höhlungen zu 
finden sind, ergaben sich keine Hinweise auf ein Tages- oder Balzquartier in den Gehölzen. 

Die Wasserfledermaus wurde regelmäßig auf dem an das UG angrenzende 
Regenrückhaltebecken nachgewiesen. Hier wurden bei jedem Erfassungstermin ausdauernd 
jagende Wasserfledermäuse (bis zu 4 Individuen zeitgleich) über dem Gewässer jagend 
erfasst. Wasserfledermäuse fliegen vorwiegend über Gewässern oder in Gewässernähe, 
wobei die Quartiergebiete entweder in Auwäldern, den gewässerbegleitenden Gehölzstreifen 
oder aber in entfernt liegenden Waldgebieten und Siedlungen liegen. Im Sommer bilden sich 
Wochenstuben und Männchenquartiere vor allem in Baumhöhlen und Fledermauskästen, 
aber auch in Gewölbespalten und Dehnungsfugen von Brücken, seltener in Gebäuden. 
Zwischen Quartieren und Jagdgebieten gibt es traditionelle Flugstraßen. Die Art hat in weiten 
Teilen ihres mitteleuropäischen Verbreitungsgebietes stark zugenommen und ist nirgends 
gefährdet (Dietz et al. 2007).  

Vereinzelt wurden außerdem weitere Vertreter der Gattung Myotis im UG nachgewiesen. 
Eine dezidierte Artbestimmung war in diesen Fällen jedoch nicht möglich, es handelt sich 
höchstwahrscheinlich um Bart- oder weitere Wasserfledermäuse.  
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3.4 Libellen 

Es konnten 6 Libellenarten im Untersuchungsgebiet nachgewiesen werde. Bei 5 dieser Arten 
wurde eine Bodenständigkeit nachgewiesen, d.h. von einer Reproduktion im 
Untersuchungsgebiet ist auszugehen (Schlumprecht 1999). Bei einer weiteren Art, der 
Becher-Azurjungfer (Abbildung 18) konnte die Bodenständigkeit nicht nachgewiesen werden, 
wird jedoch ebenfalls als wahrscheinlich angesehen.  

Häufigste Arten waren die Frühe Adonislibelle (Abbildung 19), die Große Pechlibelle sowie 
die Hufeisen-Azurjunger, welche die Moorbäke im Zentrum des UGs sowie das 
Regenrückhaltebecken im Nordwesten besiedelten (vgl. Tabelle 11). Dort fanden sich auch 
die anderen erfassten Arten. An den übrigen Gräben im Plangebiet wurden keine Libellen 
festgestellt. Die Frühe Adonislibelle besiedelt nährstoffreiche und verwachsene kleine Teiche 
und Weiher. Auch träge fließende Oberläufe von Bächen und Flüssen werden von der 
Frühen Adonislibelle gern bevölkert. Entsprechend wurde die Art nicht am 
Regenrückhaltebecken nachgewiesen. Sie gilt in Deutschland und Niedersachsen als 
ungefährdet. Die Große Pechlibelle und die Hufeisen-Azurjungfer sind die häufigsten 
Kleinlibellenarten in Deutschland. Sie besiedeln nahezu alle Gewässertypen und sind auf der 
Roten Liste Deutschland und Niedersachsen als nicht gefährdet aufgeführt. Auch bei der 
Becher-Azurjungfer sowie die beiden nachgewiesenen Großlibellen Arten Große 
Königslibelle und Plattbauch handelt es sich um häufige und wenig spezialisierte Arten, die 
an nahezu allen Gewässertypen angetroffen werden können.7      

 

                                            

7 https://libellenwissen.de/libellenarten/ 
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Tabelle 11: Festgestelltes Libellenspektrum mit Anzahl der beobachteten Individuen 

Deutscher Name Wissenschaftlicher 
Name 

Rote 
Liste 

D8 

Rote 
Liste 
NDS9 

Moorbäke Boden-
ständig-

keit 

Regenrückhaltebecken Boden-
ständig-

keit 

    04.06. 29.07. 30.08.  04.06. 29.07. 30.08.  

Kleinlibellen 

Große Pechlibelle  Ischnura elegans * * 5 - - X 9 3 - X 

Becher Azurjungfer Enallagma cyathigerum * * - - -  3 - 6 (X) 

Frühe Adonislibelle Pyrrhosoma nymphula * * 22 - - X 2 - - (X) 

Hufeisen Azurjungfer Coenagrion puella * * 14 - - X - - -  

Großlibellen 

Große Königslibelle Anax imperator * * - - 2 X - 3 - (X) 

Plattbauch Libellula depressa * * - - -  6 3 - X 

Bodenständigkeit: X = nachgewiesen; (X) = wahrscheinlich, aber nicht nachgewiesen; --- = unwahrscheinlich 

 

 

                                            

8 http://www.libellula.org/pdf/rote-liste-deutschland.pdf, Abruf am 03.10.2019 
9 http://www.libellula.org/pdf/rote-liste-deutschland.pdf, Abruf am 03.10.2019 

http://www.libellula.org/pdf/rote-liste-deutschland.pdf
http://www.libellula.org/pdf/rote-liste-deutschland.pdf
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Abbildung 18: Becher Azurjungfer Männchen an der Moorbäke 

 

 

Abbildung 19: Frühe Adonislibelle Weibchen an der Moorbäke 
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3.5 Heuschrecken 

Während der drei Termine konnten an den acht Untersuchungspunkten insgesamt sechs 
Heuschreckenarten nachgewiesen werden (siehe Tabelle 12). Es handelt sich dabei 
allesamt um in Deutschland häufige und nicht gefährdete Arten (Fischer et al. 2016). 

Für die Maulwurfsgrille gelang kein Nachweis im Untersuchungsgebiet während der 
Untersuchungen im Jahr 2019. Aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung der 
Flächen ist ein Vorkommen der Art im UG nicht zu erwarten. 

 

Tabelle 12: Artenliste der Heuschreckenkartierung 

Wiss. Name Dt. Name 
Gefährdung 

RL D RL NDS 

Chorthippus albomarginatus Weißrandiger Grashüpfer * * 

Chorthippus biguttulus Nachtigall-Grashüpfer * * 

Pseudochorhippus parallelus Gemeiner Grashüpfer * * 

Tettigonia viridissima Grünes Heupferd * * 

Tetrix unduluata Gemeine Dornschrecke * * 

Roeseliana roselii Roesels Beißschrecke * * 

 

 

Abbildung 20: Larve des Grünen Heupferdes am Untersuchungspunkt 1 am 05.06.2019 
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Bei den Arten mit der größten Stetigkeit handelt es sich um den Weißrandigen Grashüpfer 
(Chorthippus albomarginatus) und Roesels Beißschrecke (Roeseliana roeselii). Beide Arten 
konnten an allen Untersuchungspunkten nachgewiesen werden (siehe Tabelle 13). 

Das extensive Grünland, repräsentiert durch die Untersuchungspunkte H01 und H02, besitzt 
mit allen sechs im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Arten das größte Artenspektrum. 
Obwohl die Fläche augenscheinlich äußerst homogen wirkte, bestehen dennoch 
Unterschiede zwischen den beiden Punkten. Nachweise der Arten Gemeiner Grashüpfer 
(Pseudochorthippus parallelus) und als Einzelfund des Grünen Heupferds (Tettigonia 

viridissima, Abbildung 20) erfolgten während der Untersuchungen lediglich am 
Untersuchungspunkt H01. An H02, nicht jedoch auf den weiteren Untersuchungsflächen, 
konnte die Gemeine Dornschrecke (Tetrix undulata) nachgewiesen werden. 

Auf den weiteren Untersuchungsflächen umfasst das nachgewiesene Artenspektrum zwei 
oder drei Arten. Als besonders arten- und individuenarm haben sich die Punkte H03 und H04 
herausgestellt. 

 
Tabelle 13: Heuschreckenvorkommen an den Untersuchungspunkten 

Art 
Untersuchungspunkte 

H01 H02 H03 H04 H05 H06 H07 H08 

Chorthippus albomarginatus m m m m m m m m 

Chorthippus biguttulus m m s   s m m m 

Pseudochorhippus parallelus s               

Tettigonia viridissima e               

Tetrix unduluata s s             

Roeseliana roselii e s s s s s s s 

Häufigkeitsklassen: e = Einzelfund; s = selten; m = mäßig 

 

3.6 Gastvögel 

Für das Untersuchungsgebiet ist in Tabelle 14 eine Liste der an den jeweiligen 
Erfassungsterminen ermittelten Gastvögel zusammengestellt. Diese Liste umfasst alle 
ermittelten Wasser- und Watvögel, Kraniche, Reiher, Möwen und Greifvögel. Unter den 
Singvögeln sind nur jene Arten berücksichtigt, die als größere Trupps angetroffen wurden. 
Für jede Art ist die Gesamtzahl der bei der jeweiligen Begehung im UG festgestellten 
Individuen angegeben. 

Der Graureiher war an den meisten Terminen mit ein bis zwei Individuen in der Nähe der 
Gräben zu beobachten. Lachmöwen und Silbermöwen traten in kleinen Trupps vor allem 
während landwirtschaftlicher Bodenbearbeitung auf den Ackerflächen des UGs auf. 
Wacholderdrosseln und Stare waren zur Zeit des Durchzugs in kleinen Trupps im UG 
anzutreffen. An jeweils drei Terminen im Herbst konnten Große Brachvögel und Kiebitze auf 
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den Flächen erfasst werden. Als Tagesmaximum wurden am 31.10.2019 insgesamt 14 
Große Brachvögel und 22 Kiebitze kartiert.  

Mäusebussard und Turmfalke waren regelmäßige Nahrungsgäste.
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Tabelle 14: Gastvögel 2019/2020 

 Datum Grr Au M Rs S Ki Gbv Mb Tf Lm Sim Wd Nig Gäs  

22.03.2019 1    18   3        

12.04.2019        1        

30.04.2019 1* 1*  5 15   3   2 20 1   

13.05.2019 1  3      1       

30.05.2019  1*      1 1 20 4     

24.06.2019  1   12   2        

07.07.2019    5 7 30      2     

06.08.2019    8    1 1       

26.08.2019 1       2        

04.09.2019        4 3       

18.09.2019     12   4 1       

27.09.2019     230   3 1 120      

07.10.2019     400   2  140 10     

21.10.2019 1    200   3    15    

31.10.2019 2    180 22 14 3   2 20 2   

08.11.2019 2      9 3        

15.11.2019  1    40 5  5 1       

26.11.2019 2     7 1 3 2 1  40 1   

05.12.2019 1       3 1       

19.12.2019 1       4 1  1   3  

16.01.2020        3 1       

17.02.2020        5        

14.03.2020     80   3        

Legende: 

Grr = Graureiher, Au = Austernfischer, M = Mehlschwalbe, Rs = 
Rauchschwalbe, S = Star, Ki = Kiebitz, Gbv = Großer Brachvogel, 
Mb = Mäusebussard, Tf = Turmfalke, Lm = Lachmöwe, 
Sim = Silbermöwe, Wd = Wacholderdrossel, Nig = Nilgans,  
Gäs = Gänsesäger 

*Überflug 
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4 Bewertung 

4.1 Brutvögel 

Die Bedeutung von Vogelbrutgebieten wird in Niedersachsen üblicherweise nach dem 
standardisierten Verfahren von Wilms et al. (1997) bzw. Behm & Krüger (2013) auf der 
Grundlage des Vorkommens von Rote-Liste-Arten ermittelt. Hierbei werden den 
festgestellten Brutpaaren der Rote-Liste-Arten definierte Punktzahlen zugewiesen, die in 
ihrer Summe, ggf. nach Division durch einen Flächenfaktor, eine Einstufung als Brutgebiet 
von lokaler, regionaler, landesweiter oder nationaler Bedeutung ermöglichen. Maßgeblich für 
die Einstufung als lokal und regional bedeutsam ist die Rote-Liste-Region (hier Tiefland-
West), für die Einstufung als landesweit bedeutsam die Rote Liste Niedersachsens, während 
für eine nationale Bedeutung die Rote Liste Deutschlands heranzuziehen ist. 

Da jedoch die Mindestgröße von nach diesem Verfahren zu bewertenden Flächen ca. 80 ha 
betragen soll, ist eine Anwendung in dem vorliegenden Fall nicht möglich, so dass nur eine 
verbal-qualitative Einschätzung erfolgen kann.  

Insgesamt wurde ein der Größe und den Naturräumen des Untersuchungsgebiets 
entsprechendes Artenspektrum festgestellt. Für Gehölzbrüter bietet das UG mit den 
Baumreihen, Gebüschbereichen und Gehölzbeständen zahlreiche Brutmöglichkeiten. 
Größtenteils handelt es sich bei den ansässigen Arten um ökologisch wenig anspruchsvolle 
Arten wie Amsel, Buchfink, Blau- und Kohlmeise, Zilpzalp u.a. Hervorzuheben ist hierbei der 
Nachweis der ökologisch anspruchsvolleren Gartengrasmücke. Darüber hinaus bietet das 
UG auch Brutreviere für Höhlen- und Halbhöhlenbewohner wie Buntspecht (2 Reviere), Star 
(5 Reviere) und Gartenrotschwanz (2 Reviere). Ein Großteil des Untersuchungsgebietes 
besteht aus offenen, landwirtschaftlich genutzten Flächen wie Grünland und Maisfelder. 
Durch die randlichen Feldgehölze bekommt das Gebiet einen halboffenen Charakter, 
wodurch Arten wie Goldammer und Baumpieper im UG vorzufinden waren. Auf den Acker- 
und Grünlandflächen konnte aus der Gruppe der Offenlandarten lediglich ein Kiebitzrevier 
nachgewiesen werden. Es fehlen Arten wie Feldlerche, Schafstelze, Wachtel, Rebhuhn oder 
auch Großer Brachvogel. Auch tritt der Kiebitz sonst häufig in lockeren Kolonien von 
mehreren Brutpaaren auf. Die Bedeutung des Untersuchungsgebietes für die Brutvogelarten 
des Offenlandes ist somit stark eingeschränkt. 

Insgesamt wird dem UG daher eine mittlere Bedeutung für Brutvögel zugewiesen. 

 

4.2 Amphibien 

Die Bewertung des Untersuchungsgebietes als Amphibienlebensraum richtet sich nach dem 
Modell von Brinkmann (1998), das Wertstufen in Abhängigkeit von Artenspektrum, 
Gefährdungsgrad und Bestandsgrößen definiert (siehe Tabelle 15).  
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Tabelle 15: Bewertungsrahmen für Amphibienlebensräume nach Brinkmann (1998)

 

 

Demnach kommt dem Untersuchungsgebiet aufgrund des Vorkommens ungefährdeter 
Amphibienarten mit kleinen bis mittleren Beständen insgesamt eine eingeschränkte bis 
mittlere Bedeutung als Amphibienlebensraum zu. Es treten nach den vorliegenden 
Ergebnissen nur schwache Wanderbewegungen über die Wege sowie Grünlandflächen im 
UG auf. Ein Großteil des festgestellten Amphibienvorkommens ist dem 
Regenrückhaltebecken, außerhalb des eigentlichen UGs zuzuordnen. Ob dieses jedoch 
auch bereits als Laichgewässer dient, ist aufgrund der komplett fehlenden Vegetation 
zumindest für das Untersuchungsjahr fraglich. Laich oder Larven konnten nicht festgestellt 
werden. Eine Funktion als Laichgewässer wird jedoch vorsorglich angenommen, ist 
zumindest kurzfristig mit der weiteren Entwicklung dieses offenbar erst in jüngster Zeit 
angelegten Gewässers zu erwarten. Der Landlebensraum der vorkommenden 
Amphibienbestände dürfte vorrangig in den gehölzreicheren Flächen nördlich des 
Stellmoorwegs liegen. 

Die Amphibienbestände innerhalb des UGs (ohne das Regenrückhaltebecken) sind als klein 
einzustufen. In der Moorbäke konnten keine Amphibien festgestellt werden, in den sonstigen 
Gräben des UGs nur wenige vereinzelte Tiere im nördlichen Teil.  

In Relation dazu kommt dem Untersuchungsgebiet selber nur eine eingeschränkte 
Bedeutung für Amphibien zu. Bezogen auf Amphibien bestehen somit im UG keine 
besonderen naturschutzfachlichen Qualitäten.  
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4.3 Fledermäuse 

Für die Bewertung von Landschaftsausschnitten mit Hilfe fledermauskundlicher Daten gibt es 
bisher keine anerkannten Bewertungsverfahren. Nachfolgend wird daher auf eine verbal-
argumentative Bewertung anhand von Artenspektrum, Individuenzahlen und 
Lebensraumfunktionen zurückgegriffen.  

Insgesamt wurde ein für diesen Naturraum in Niedersachsen typisches Artenspektrum mit 
entsprechenden Individuenzahlen nachgewiesen. Häufige Arten wie die Zwerg- und 
Breitflügelfledermaus wurden in relativ großer Anzahl mit entsprechend breiter Verteilung im 
gesamten UG erfasst. Auch Arten der Gattung Myotis wurden regelmäßig nachgewiesen, so 
z.B. die baumhöhlenbewohnende Wasserfledermaus, welche das Regenrückhaltebecken mit 
3-4 Individuen als Jagdgebiet nutzt. Der Große Abendsegler, welcher ebenfalls Baumhöhlen 
bewohnt, wurde regelmäßig mit einem Individuum im Untersuchungsgebiet nachgewiesen. 
Obwohl sich für diese Arten keine Hinweise auf ein Quartier ergaben, bietet das UG für 
baumbewohnende Fledermäuse durch die vorhandenen Altbäume (z.B. Eichen) und 
Spechthöhlen durchaus Quartierpotenzial. Für die Zwergfledermaus besteht hingegen ein 
konkreter Quartierverdacht für den Hofkomplex im Südwesten des UGs. 

Insgesamt lagen die nachgewiesenen Aktivitätsschwerpunkte vor allem im Süden des UGs, 
im Bereich der Gehölze und Wohnhäuser, sowie im Norden des UGs entlang des 
Stellmoorweges und im nördlichen Bereich des Moorweges.  

Grundsätzlich ist bei der durchgeführten Art der Erfassung zu berücksichtigen, dass die 
tatsächliche Anzahl der Tiere, die ein bestimmtes Jagdgebiet oder ein Quartier im Laufe der 
Zeit nutzen, nicht genau feststellbar oder abschätzbar ist. Gegenüber den stichprobenartigen 
Beobachtungen kann die tatsächliche Zahl der Tiere, die diese Teillebensräume nutzen, 
deutlich höher liegen.  

Insgesamt wird dem Untersuchungsgebiet eine mittlere Bedeutung für Fledermäuse 
zugewiesen.  

 

4.4 Libellen 

Eine Bewertung des Untersuchungsgebiets hinsichtlich seiner Bedeutung als 
Libellenlebensraum kann anhand der Artenvielfalt sowie der Vorkommen gefährdeter oder 
ökologisch anspruchsvoller Arten erfolgen. Das Untersuchungsgebiet bietet Lebensraum- 
und Reproduktionspotenzial für insgesamt 6 Libellenarten. Betrachtet man nur das 
eigentliche Untersuchungsgebiet ohne das nordwestlich angrenzende 
Regenrückhaltebecken sind es jedoch lediglich 4 Arten. Damit ist aus dem in Niedersachsen 
und Bremen vorkommenden Artenspektrum (73 Arten)10 nur ein sehr geringer Anteil 
gegeben. Für die relevanten Messtischblatt-Quadranten sind insgesamt die Vorkommen von 

                                            

10 https://www.ag-libellen-nds-hb.de/libellen/artenliste-der-libellen-in-niedersachsen-und-bremen/ 

https://www.ag-libellen-nds-hb.de/libellen/artenliste-der-libellen-in-niedersachsen-und-bremen/
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16 bzw. 24 Libellenarten bekannt.11 Auch hieran zeigt sich die geringe Bedeutung des 
Untersuchungsgebietes für diese Artengruppe. 

Es traten keine ausgesprochenen Lebensraumspezialisten und in Niedersachsen seltene 
Arten auf. Weiterhin kommen im Untersuchungsgebiet keine Libellenarten der Anhänge II 
und IV der FFH-Richtlinie vor. Bei den festgestellten Arten handelt es sich ausschließlich um 
in der Region häufige und ökologisch wenig anspruchsvolle Arten, die auf den 
entsprechenden Roten Listen als ungefährdet eingestuft werden.  

Auf dieser Basis wird dem Untersuchungsgebiet eine geringe Bedeutung als Lebensraum für 
Libellen zuerkannt.  

 

4.5 Heuschrecken 

Das Artenspektrum des Untersuchungsgebiets ist insgesamt sehr verarmt. Aufgrund der 
intensiven Nutzung dominieren Arten wie der Weißrandige Grashüpfer, der eine Charakterart 
für viel-schürige, stark gedüngte Grünländer ist (Fischer et al. 2016). Heraus ragt lediglich 
die Untersuchungsfläche 1. Dort kommen auf kleinem Raum mehrere Arten vor, die 
ansonsten im Untersuchungsgebiet nicht nachgewiesen werden konnten. Die Gemeine 
Dornschrecke profitiert dabei von Offenbodenbereichen. Das Grüne Heupferd lebt als Larve 
in der Grasschicht und wechselt als Imago in höhere Vegetationsschichten, sodass die Art 
auf der Fläche nur während der ersten Begehung nachgewiesen werden konnte. Die höchste 
Individuendichte konnte für den Großteil der Arten im Zuge des zweiten Erfassungstermins 
festgestellt werden. Jedoch kamen auch die individuenstärksten Arten der Kartierung nur 
„mäßig“ häufig im UG vor. Auf den intensiv genutzten Grünländern ist die Individuendichte 
deutlich geringer als auf dem extensiven Grünland bzw. den Brachflächen. 

Flächenwertigkeit 

Die untersuchten Flächen verfügen überwiegend über eine geringe Wertigkeit im Hinblick auf 
die Heuschreckenfauna (s. Tabelle 17 und Tabelle 17 sowie Abbildung 21). Lediglich die 
Untersuchungsfläche 1 erhält aufgrund der etwas höheren Arten- und Individuenzahl eine 
eingeschränkte Wertigkeit. 

Die Acker- und Gehölzflächen, die keine geeigneten Heuschreckenlebensräume darstellen, 
besitzen keine Wertigkeit. 

                                            

11 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1VRGMQTm1t4P2TCZZRJodzD47WKE&ll=53.2544605395458%2
C8.166101097775254&z=12 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1VRGMQTm1t4P2TCZZRJodzD47WKE&ll=53.2544605395458%2C8.166101097775254&z=12
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1VRGMQTm1t4P2TCZZRJodzD47WKE&ll=53.2544605395458%2C8.166101097775254&z=12
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Tabelle 16: Bewertungsschema von Heuschreckenlebensräumen 
nach BRINKMANN (1998) 

Wertstufe Definition 

5 – sehr hoch  Vorkommen einer vom Aussterben bedrohten Heuschreckenart 
oder 

 Vorkommen mehrere stark gefährdeter Heuschreckenarten in 
überdurchschnittlichen Bestandsgrößen 

oder 
 Vorkommen zahlreicher gefährdeter Heuschreckenarten in 

überdurchschnittlichen Bestandsgrößen 

4 - hoch  Vorkommen einer stark gefährdeten Heuschreckenart 
oder 

 Vorkommen mehrere gefährdeter Heuschreckenarten in überdurchschnittlichen 
Bestandsgrößen 

3 - mittel  Vorkommen einer gefährdeten Heuschreckenart 
oder 

 Hohe Artenzahlen bezogen auf den biotopspezifischen Erwartungswert 

2 - eingeschränkt  Vorkommen ungefährdeter Heuschreckenarten 

1 - gering  Vereinzelte Vorkommen ungefährdeter Heuschreckenarten 

0 - keine  Kein Heuschreckenvorkommen 

 
Tabelle 17: Bewertung der Heuschreckenlebensräume des UGs nach BRINKMANN (1998) 

Untersuchungsfläche Wertstufe 

1 2 - eingeschränkt 

2 1 - gering 

3 1 - gering 

4 1 - gering 

5 1 - gering 
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Abbildung 21: Bewertung der Untersuchungsflächen als Heuschreckenlebensraum nach BRINKMANN 
(1998) 

 

 

4.6 Gastvögel 

Eine Einstufung der Bedeutung des Gebietes für Gastvögel kann nach der standardisierten 
Methode von Krüger et al. (2010) vorgenommen werden. Dieses Verfahren bewertet 
Gastvogellebensräume nach den beobachteten Tagesmaxima und ordnet diese bestimmten 
Kategorien von lokaler bis internationaler Bedeutung zu. Grundsätzlich gilt dabei, dass ein 
Gebiet nur dann eine bestimmte Bedeutung erreicht, wenn mindestens für eine Art das 
jeweilige Kriterium in der Mehrzahl der untersuchten Jahre erreicht wird. Bei nur einjährigen 
Untersuchungen muss jedoch davon ausgegangen werden, dass eine Bedeutung des 
Gebietes auch bei nur einmaligem Überschreiten des Kriterienwertes gegeben ist (Krüger et 
al. 2010). 
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Nach diesem Bewertungsverfahren ergibt sich für das Untersuchungsgebiet in diesem Fall 
keine Bedeutung für Gastvögel. Die festgestellten Tagesmaxima lagen für alle Arten weit 
unterhalb der Schwelle für eine lokale Bedeutung. 

 

5 Mögliche Auswirkungen und Hinweise zum Artenschutz 

5.1 Brutvögel 

Die zu erwartenden Auswirkungen auf die örtliche Brutvogelfauna hängen im Wesentlichen 
vom Umfang der geplanten Baumaßnahmen ab. Kommt es zu einer flächigen Bebauung der 
Offenlandbereiche des Plangebiets, führt dies zu einer Zerstörung der Fortpflanzungsstätten 
von einem Kiebitzpaar im Sinne von § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG. Um den Verbotstatbestand 
nicht zu erfüllen bedarf es für diese gefährdete Art der Schaffung von 
Ausweichmöglichkeiten im räumlichen Zusammenhang. Für den Kiebitz ist hierbei von einem 
Flächenbedarf von ca. 1-2 ha pro Brutpaar auszugehen, wobei die Maßnahmen vor allem die 
Schaffung von extensivem Grünland mit Anlagen von Blänken umfassen sollten. Von der 
Entwicklung von Extensivgrünland würde auch das Schwarzkehlchen profitieren.  

Die artenschutzrechtlichen Konsequenzen für weitere Arten hängen im Wesentlichen davon 
ab, ob und in welchem Umfang es neben der Bebauung der Freiflächen auch zu einer 
Beseitigung von Gehölzen oder Gebäuden kommt. Kommt es zu einer Fällung von 
Gehölzen, würden diese zu einem Verlust vorhandener Brutreviere und 
Fortpflanzungsstätten führen. Eine Tötung oder Verletzung der geschützten Vögel gemäß § 
44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird vermieden, indem Baufeldfreimachung und Rodung der 
Gehölze außerhalb der Brutzeit erfolgen. Grundsätzlich sollte im Hinblick auf die Vermeidung 
bzw. Minimierung von Beeinträchtigungen der örtlichen Brutvogelvorkommen die Beseitigung 
von Gehölzstrukturen, insbesondere älterer Bäume, auf ein Minimum beschränkt werden.  

Eine erhebliche Störung gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG liegt nicht vor, da die 
vorkommenden Brutvogelarten nicht durch eine ausgeprägte Störungsempfindlichkeit 
gekennzeichnet sind und Ausweichmöglichkeiten bestehen oder – im Falle des Kiebitz – 
Ausweichmöglichkeiten zu schaffen sind (s.o.). Es kommt somit nicht zu einer 
Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population. 

Für die Prüfung des Eintretens des Verbotstatbestandes des § 44 Abs. 1 Nr. 3 (Zerstörung 
von Fortpflanzungsstätten) ist gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG maßgeblich, ob die ökologische 
Funktion der betroffenen Fortpflanzungsstätten im räumlichen Zusammenhang erhalten 
bleibt, d.h. ob etwaig betroffene Brutpaare auf geeignete Strukturen in der näheren 
Umgebung ausweichen können. Bei den ungefährdeten und ökologisch nicht ausgesprochen 
anspruchsvollen Arten, die zudem ihre Nester jährlich neu bauen, wird gemäß Runge et al. 
(2010) davon ausgegangen, dass ein Ausweichen für diese Vorkommen generell möglich ist. 
Bei anspruchsvolleren Arten ist dies nicht unbedingt der Fall. Bei den im Plangebiet 
nachgewiesenen Arten Star und Gartenrotschwanz handelt es sich um Höhlen- bzw. 
Halbhöhlenbrüter. Zur Schaffung von Ausweichmöglichkeiten wird für diese Arten im Falle 
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ihrer Betroffenheit daher die Installation und dauerhafte Pflege von 12 Nistkästen für den 
Star12 und 4 Nistkästen für den Gartenrotschwanz13 vorgeschlagen.  

Im Falle der Betroffenheit des Vorkommens der Gartengrasmücke sind durch Schaffung 
gebüschreicher Gehölze entsprechende Ausweichmöglichkeiten zu schaffen. Baumpieper 
und Goldammer bevorzugen halboffene, strukturierte Landschaft in sonniger Lage mit Sing- 
und Beobachtungswarten, Waldrandnähe und lückiger Vegetation. Zur Schaffung von 
Ausweichmöglichkeiten im Falle einer Betroffenheit dieser Arten hat sich die Neuanlage von 
Baumhecken oder Einzelbäumen bewährt (alternativ das Auflichten von Waldrändern) in 
Kombination mit der Entwicklung einer angrenzenden kurzrasig-strukturierten Krautschicht 
als Nist- und Nahrungshabitat. Dabei ist von einem Flächenbedarf von etwa einem Hektar 
oder ca. 200 m bei linearen Maßnahmen je Brutpaar auszugehen.14  

 

5.2 Amphibien 

Durch die Planung sind keine Laichgewässer oder Landlebensräume besonderer Bedeutung 
betroffen, auch sind keine streng geschützten Arten festgestellt worden. Das 
Regenrückhaltebecken mit den festgestellten größeren Vorkommen und die 
anzunehmenden zugehörigen Landlebensräumen befinden sich außerhalb des Plangebietes 
und sind somit von den Planung nicht betroffen. Es liegen nach den vorliegenden 
Ergebnissen keine Laichgewässer innerhalb des Plangebietes vor, so dass keine ausprägten 
Wanderbeziehungen unterbrochen werden. Die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG werden somit für Amphibien nicht berührt. 

 

5.3 Fledermäuse 

In Bezug auf Fledermäuse würde die Bebauung der Freiflächen zu einem teilweisen Verlust 
der Funktion als Jagdgebiet sowie – in Abhängigkeit vom Ausmaß der Beseitigung älterer 
Bäume – in Bezug auf baumbewohnende Arten auch zu einem gewissen Verlust von 
zumindest temporären Quartierpotenzialen führen.  

Auch wenn mit den vorliegenden Untersuchungen keine Baumquartiere im UG 
nachgewiesen wurden, sollte eine Fällung der Bäume aus Vorsorgegründen möglichst nur im 
Zeitraum von Mitte November bis Mitte März durchgeführt werden. Es kann dann davon 
ausgegangen werden, dass keine Fledermäuse in potenziellen Quartierstrukturen vorhanden 
sind (ein Potenzial für Winterquartiere wird nicht gesehen). Sollte die Fällung außerhalb 
dieses Zeitraums erfolgen, ist unmittelbar davor eine Kontrolle der Bäume auf Höhlen und 
Spalten mit Fledermausbesatz erforderlich (ggf. mit Endoskop und Hubsteiger). Durch diese 
Maßnahmen wird eine Auslösung des Verbotstatbestands der Tötung von Fledermäusen 
nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG vermieden. Eine erhebliche Störung gemäß § 44 Abs. 1 

                                            

12 z.B. http://www.schwegler-natur.de/portfolio_1408366639/starenhoehle-typ-3s/ 
13 z.B.http://www.schweglershop.de/shop/product_info.php?cPath=21_59_61&products_id=61 
14 https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/massn/103166 

http://www.schwegler-natur.de/portfolio_1408366639/starenhoehle-typ-3s/
http://www.schweglershop.de/shop/product_info.php?cPath=21_59_61&products_id=61
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/massn/103166
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Nr. 2 BNatSchG liegt ebenfalls nicht vor, da nach Brinkmann et al (2011) heutzutage 
weitgehend davon ausgegangen wird, dass Scheuch- und Barrierewirkungen bei 
Fledermäusen keine oder nur eine untergeordnete Rolle spielen.  

Hinsichtlich des Verbotes der Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten nach § 44 
Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ist festzuhalten, dass nach dem jetzigen Stand der Untersuchungen 
ein Fledermausquartier von 2-3 Zwergfledermäusen in einem der Gebäude des Hofes im 
Südwesten des UGs vorhanden ist. Nur im Falle eines Abrisses dieser Gebäude würde es zu 
einem Verlust der festgestellten Quartiersfunktionen kommen. Dann müssten im näheren 
Umfeld entsprechende Ausweichquartiere geschaffen werden, die die ökologische Funktion 
des betroffenen Quartiers im räumlichen Zusammenhang sicherstellen. Hierfür bieten sich 
für die Zwergfledermaus handelsübliche Fledermauskästen an, die an der 
wetterabgewandten Seite von Gebäuden angebracht werden sollten – im Idealfall an der 
östlichen, oder, wenn dies nicht möglich ist, an der südlichen Gebäudewand. Werden 
mehrere Kästen angebracht (mind. fünf Kästen werden empfohlen), sollten diese, um 
unterschiedliche klimatische Bedingungen anzubieten, an Ost- und Südseite verteilt 
werden15. Fledermauskästen können selber gebaut16 oder in Online-Shops bezogen werden. 
Beispielhaft sind die Modelle 1WQ, 2FW, und 1FQ der Firma Schwegler zu nennen, die eine 
geeignete Höhlenform als Spaltenquartiere aufweisen und teilweise durch Isolierung eine 
Nutzung sowohl als Sommer als auch Winterquartier ermöglichen17.  

Weiterhin müsste sichergestellt werden, dass durch etwaige Abrissarbeiten an Gebäuden 
innerhalb des PGs keine Fledermäuse im Quartier getötet würden. Diesbezüglich gelten in 
gleicher Weise die Aussagen zur Vermeidung der Tötung von Fledermäusen, die zuvor im 
Falle der Fällung von Bäumen getätigt wurden. 

Bei Durchführung dieser Maßnahmen bestehen in Bezug auf Fledermäuse keine 
artenschutzrechtlichen Hindernisse für das geplante Bauvorhaben. Die betroffenen 
Jagdgebietsfunktionen sind artenschutzrechtlich nicht relevant, zumal die Tiere auf Flächen 
im Umfeld des UG ausweichen können. 

 

5.4 Libellen 

Die Untersuchungen der Libellenfauna 2019 zeigten keine Vorkommen von gefährdeten oder 
ökologisch anspruchsvolleren Arten. Auch sind keine streng geschützten Arten vorhanden. 
Zur Vermeidung von Beeinträchtigung dieser besonders geschützten Artengruppe sollte die 
Lebensraumfunktion der Moorbäke möglichst erhalten bleiben. Ansonsten wird davon 
ausgegangen, dass die Libellen, die das Untersuchungsgebiet als Lebensraum nutzen 
entsprechend an Gewässer in der nahen Umgebung ausweichen können, zumal das 
Regenrückhaltebecken von der Durchführung der Baumaßnahmen nicht betroffen ist. 
Artenschutzrechtlich ergeben sich somit im Hinblick auf die Libellenfauna keine zusätzlichen 
Anforderungen für das geplante Vorhaben.  

                                            

15 http://www.fledermauskunde.de/fschutz.htm: (Abruf am 09.09.2019) 
16 http://www.fledermausschutz.de/fledermausschutz/anbringen-von-fledermauskaesten/bauanleitung-fuer-einen-
fledermauskasten/ (Abruf am 09.09.2019) 
17 http://www.schwegler-natur.de/fledermaus/ (Abruf am 09.09.2019) 

http://www.fledermauskunde.de/fschutz.htm
http://www.fledermausschutz.de/fledermausschutz/anbringen-von-fledermauskaesten/bauanleitung-fuer-einen-fledermauskasten/
http://www.fledermausschutz.de/fledermausschutz/anbringen-von-fledermauskaesten/bauanleitung-fuer-einen-fledermauskasten/
http://www.schwegler-natur.de/fledermaus/
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5.5 Heuschrecken 

Während der Heuschreckenkartierungen im Jahr 2019 wurde nur eine geringe Anzahl an 
Heuschreckenarten im UG nachgewiesen, streng geschützte Arten fehlen. Grund hierfür ist 
die allgemein hohe Nutzungsintensität der landwirtschaftlichen Flächen. Die 
unterschiedlichen Heuschreckenarten in Mitteleuropa sind an unterschiedliche 
mikroklimatische Bedingungen angepasst. Die häufigen Schnitte und Düngungen bedingen 
eine artenarme und homogene Vegetation, sodass das Artenspektrum stark eingeschränkt 
ist. Der große Nutzungsdruck führt selbst bei den vorkommenden Generalisten nur zu 
maximal mäßigen Individuendichten. Aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung 
stellt das UG zudem keinen Lebensraum der Maulwurfsgrille dar. 

Artenschutzrechtlich ergeben sich daher keine zusätzlichen Anforderungen in Bezug auf 
Heuschrecken. Die vorgefundenen Heuschreckenarten sind in Deutschland häufig und sind 
auch in der näheren Umgebung des UG zu erwarten. Die Arten des UG können zukünftig auf 
Brachen, Scherrasen oder Gärten ausweichen.   

 

5.6 Gastvögel 

Durch die Bebauung der Freiflächen geht die Funktion als Nahrungsraum für die 
festgestellten Gastvögel verloren. Dies ist jedoch artenschutzrechtlich nicht relevant. 
Abgesehen davon zeigen die Ergebnisse und die entsprechende Bewertung, dass die 
betroffenen Flächen nur eine sehr geringe Bedeutung als Lebensraum für Gastvögel 
aufweisen. Die wenigen betroffenen Tiere können daher problemlos auf umliegende Flächen 
außerhalb des UGs ausweichen. 
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